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Gesetz über die Umsetzung von Massnahmen der Finanzstrategie 2027+

Ergebnis erste Lesung des Kantonsrats vom 26. April 2018 Änderungsantrag der vorberatenden Kommission vom 17. Mai 2018

Der Erlass GDB 851.1 (Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsge-
setz vom 28. Januar 1999) (Stand 1. Januar 2014) wird wie folgt geändert:

Art.  2
Anspruch auf Prämienverbilligung

1 Ein Anspruch auf Prämienverbilligung besteht, soweit die kantonalen Richtprämien 
der obligatorischen Krankenpflegegrundversicherung den Selbstbehalt gemäss Ab-
satz 2 übersteigen und die Voraussetzungen gemäss Art. 7 der Verordnung zum Ein-
führungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (V zum EG KVG)1) erfüllt sind.

2 Der Selbstbehalt entspricht einem bestimmten Prozentsatz des anrechenbaren Ein-
kommens. Der Prozentsatz verläuft linear und steigt ab einer bestimmten Grenze des 
anrechenbaren Einkommens an (linear-progressives System). Er wird vom Kantons-
rat jährlich durch Kantonsratsbeschluss abschliessend festgelegt.

3 Für untere und mittlere Einkommen werden die kantonalen Richtprämien von Kin-
dern und jungen Erwachsenen in Ausbildung gemäss Art. 7 Abs. 3 und 4 V zum EG 
KVG um mindestens 80 Prozent (Kinder) und 50 Prozent (junge Erwachsene) verbil-
ligt (Mindestanspruch).

4 Aufgehoben. 4 Der in das Budget aufzunehmende Kantonsbeitrag entspricht, unter Berücksichti-
gung der Finanzlage des Kantons, mindestens 6,25 und höchstens 8,5 Prozent der 
Prämienkosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung des Kantons Obwal-
den.

5 Die Prämienverbilligung darf, vorbehältlich bundesrechtlicher Vorgaben, die im An-
spruchsjahr geschuldeten Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung 
in keinem Fall übersteigen.

1) GDB 851.11
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